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Text 

§ 254. (1) Gibt eine nicht entscheidungsfähige Person ihrem Vorsorgebevollmächtigten oder 
Erwachsenenvertreter oder dem Arzt gegenüber zu erkennen, dass sie die medizinische Behandlung oder 
deren Fortsetzung ablehnt, so bedarf die Zustimmung des Vorsorgebevollmächtigten oder 
Erwachsenenvertreters zur Behandlung der Genehmigung des Gerichts. 

(2) Wenn der Vorsorgebevollmächtigte oder Erwachsenenvertreter der Behandlung einer nicht 
entscheidungsfähigen Person oder ihrer Fortsetzung nicht zustimmt und dadurch dem Willen der 
vertretenen Person nicht entspricht, so kann das Gericht die Zustimmung des Vertreters ersetzen oder 
einen anderen Vertreter bestellen. Im Zweifel ist davon auszugehen, dass die vertretene Person eine 
medizinisch indizierte Behandlung wünscht. 

(3) Die Genehmigung oder Ersetzung der Zustimmung durch das Gericht oder die Bestellung eines 
anderen Vertreters ist nicht erforderlich, wenn mit der mit solchen Gerichtsverfahren einhergehenden 
Verzögerung eine Gefährdung des Lebens, die Gefahr einer schweren Schädigung der Gesundheit oder 
starke Schmerzen verbunden wären. Dauert die medizinische Behandlung voraussichtlich auch nach 
Abwendung dieser Gefahrenmomente noch an, so ist sie zu beginnen und unverzüglich das Gericht 
anzurufen. 
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